


136 Ministerialblatt der Landesregierung von Rheinland-Pfalz vom 29. Juni 2023 Nr. 7

1.1.5 Nummer 4 erhält folgende Fassung:
 „Die Verbandsgemeinden haben bei der Festsetzung des 

Umlagesatzes ausgehend vom Umlagebedarf und dem 
Haushaltsausgleichsgebot das von Art. 28 Abs. 2 Satz 3  
GG und Art 49 Abs. 1 und 3 LV geschützte Selbstver-
waltungsrecht der Ortsgemeinden sowie das Gebot 
kommunaler Rücksichtnahme zu beachten. Das schließt 
nicht aus, dass die Ortsgemeinden ihrerseits Konsolidie-
rungsmaßnahmen ergreifen müssen.“

1.2 Die Verwaltungsvorschrift zu § 93 wird wie folgt geän-
dert:

1.2.1 In Satz 4 der Nummer 10 werden nach dem Wort „Li-
quiditätsplanung“ die Worte „, welche bei Bedarf fortzu-
schreiben ist,“ eingefügt.

1.2.2 In Nummer 13 wird die Angabe „§ 93 Abs. 5 Satz 2“ 
durch die Angabe „§ 93 Abs. 5 Satz 3“ ersetzt.

1.3 Die Verwaltungsvorschrift zu § 95 wird wie folgt geän-
dert:

1.3.1 Die Nummer 1 wird um folgenden Satz 1 ergänzt: 
 „Die Haushaltssatzungen der Verbandsgemeinden und 

Ortsgemeinden enthalten auch den Höchstbetrag der 
Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse.“

1.3.2 In Nummer 1 wird die Angabe „§§ 25 Abs. 2 Satz 1, 26 
Abs. 1“ durch die Angabe „§§ 31 Abs. 2 Satz 1, 32 Abs. 
1“ ersetzt.

1.4 Der Verwaltungsvorschrift zu § 98 wird folgende Nummer 4  
angefügt:

  „4. Im Falle des § 98 Abs. 2 Nr. 2 ist der Mindest-Rück- 
führungsbetrag nach § 105 Abs. 4 Satz 2 ebenfalls zu  
decken.“

1.5 Die Verwaltungsvorschrift zu § 103 wird wie folgt geän-
dert:

1.5.1 In Nummer 4.1 erhält das Prüfschema folgende Fassung:

Summe der Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit (s. VV-GemHSys, Anlage 3, 
Muster 6, lfd. Nr. F 32 EUR

abzüglich  
Summe der Einzahlungen aus Investiti-
onstätigkeit (s. VV-GemHSys, Anlage 3, 
Muster 6, lfd. Nr. F 27) EUR

= Höchstbetrag der Investitionskredite
Hinweis: 
Entspricht dem Saldo der Ein- und Auszah-
lungen aus Investitionstätigkeit nach VV-
GemHSys, Anlage 3, Muster 6, lfd. Nr. F 33 EUR

1.5.2 In Nummer 4.1.1 Satz 1 werden nach dem Wort „ein-
schließlich“ die Worte „des Mindest-Rückführungsbetra-
ges gemäß § 105 Abs. 4 Satz 2 und“ eingefügt.

1.5.3 In Nummer 4.1.3, Nummer 4 wird die Angabe „§ 18“ 
durch die Angabe „§ 25“ ersetzt. 

1.5.4 In Nummer 4.4 Satz 1 werden nach dem Wort „Bundes-
gesetzes“ die Worte „oder aufgrund einer Verwaltungs-
vereinbarung“ eingefügt.

1.5.5 Nummer 5.5 Satz 2 erhält folgende Fassung:
 „Auf die Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftragswe-

sen in Rheinland-Pfalz vom 18. August 2021 (MinBl. S. 
91), BS 730, in der jeweils geltenden Fassung wird ver-
wiesen.“

1.6 Die Verwaltungsvorschrift zu § 105 wird wie folgt geän-
dert:

1.6.1 In Nummer 1 werden folgende Sätze angefügt:
 „Eine Genehmigung des in der Haushaltssatzung fest-

gesetzten Höchstbetrags der Kredite zur Liquiditätssi-
cherung sowie der Verbindlichkeiten gegenüber der Ein-
heitskasse kann erteilt werden, sofern der Höchstbetrag 
auf einer sachgerechten Liquiditätsplanung beruht.“

1.6.2 Nummer 2 wird wie folgt geändert:

1.6.2.1 Satz 7 erhält folgende Fassung: 
 „Durch die Veranschlagung als Kredite zur Liquiditäts-

sicherung wird gleichzeitig gewährleistet, dass spätere 
Tilgungsleistungen bei der Beurteilung des Haushalts-
ausgleichs des Finanzhaushalts gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 2 
GemHVO nicht als „planmäßige Tilgung von Investitions-
krediten“ zu berücksichtigen sind.“

1.6.2.2 Die Sätze 6 und 9 werden gestrichen.
1.6.3 Nummer 3 erhält folgende Fassung:
 „Tilgungsplan (§ 105 Abs. 4 S. 2)
 Unabhängig von einer Teilnahme am PEK-RP-Programm 

ist unter Berücksichtigung des § 105 Abs. 4 Satz 1 ein 
Tilgungsplan zu erstellen und der Aufsichtsbehörde im 
Rahmen der Vorlage der Haushaltssatzung zu übermit-
teln. Die Unterschreitung des Orientierungswertes (1/30 
pro Jahr) durch den im Tilgungsplan vorgesehenen 
Mindest-Rückführungsbetrag oder eine Reduzierung 
des Mindest-Rückführungsbetrages nach erstmaliger 
Erstellung des Tilgungsplans in den Folgejahren sind in 
begründeten Einzelfällen im Einvernehmen mit der Auf-
sichtsbehörde zulässig und im Tilgungsplan zu doku-
mentieren. Der Aufsichtsbehörde sind in diesem Fall die 
Gründe für die Abweichung darzulegen.

 Eine vorzeitige Tilgung oder eine höhere Einzahlung in 
die Rücklage sind jederzeit möglich. 

 Bei Ortsgemeinden ist anstelle eines „Tilgungsplanes“ 
eine „Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkei-
ten gegenüber der Einheitskasse“ zu erstellen. Für beide 
Fälle ist das Muster 29 der Anlage 3 zur VV-GemHSys zu 
verwenden.“

1.6.4 Es werden folgende neue Nummern 4, 5 und 6 eingefügt:
„4. Tilgungsrücklage (§ 105 Abs. 4 S. 3)
 Für die Tilgungsrücklage (Kontenart 795) soll ein ei-

genständiges Konto oder Unterkonto verwendet wer-
den. Eine Entnahme ist nur zur Tilgung der bis zum 
31. Dezember 2023 entstandenen Liquiditätskredite 
zulässig (Kontenart 695). Die bilanzielle Buchung er-
folgt innerhalb der Kontenart 183. Hierfür sollten ei-
gene Konten bzw. Unterkonten verwendet werden. 
Eine vorübergehende anderweitige Inanspruchnah-
me der angesparten Mittel ist ausgeschlossen.

 Die Verwendung des Musters 30 „Übersicht über die 
Entwicklung der Tilgungsrücklage“ erfolgt nach dem 
sog. Bruttoprinzip, d. h. der Mindest-Rückführungs-
betrag ist generell zu voller Höhe in der Tilgungsrück-
lage darzustellen und sodann für die Tilgung ganz 
oder teilweise abzusetzen.

5. Tilgung ab 2024 aufgenommener Liquiditätskredite 
(§ 105 Abs. 5)

 Ein Überschreiten des maximalen Tilgungszeitraums 
von 36 Monaten ist nur in besonders gelagerten 
Ausnahmefällen zulässig. Die Umstände für die Ab-
weichung sowie die beabsichtigten „Ausgleichsmaß-
nahmen“ (inkl. Zeitraum) sind im Vorbericht darzule-
gen.

6. Nummern 3.1, 3.3, 3.4 und 6 der VV zu § 103 gel-
ten entsprechend. Die Aufnahme von Krediten zur 
Liquiditätssicherung mit der Absicht, die Mittel zur 
Ertragserzielung anzulegen, ist nicht zulässig.“

1.6.5 Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 7 und wird wie 
folgt geändert:

 In Satz 3 werden nach dem Wort „Höchstbetrag“ die 
Worte „zur Liquiditätssicherung“ eingefügt.

2 Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. August 2023 in 
Kraft.

 Für die bis zum Ablauf des 31. Juli 2023 vom Gemein-
derat beschlossenen Haushaltssatzungen und für Nach-
tragshaushaltssatzungen hierzu gelten die Verwaltungs-
vorschriften in ihrer bis zum Ablauf des 31. Juli 2023 
geltenden Fassung weiter.
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